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Bericht des Vorstands zu Punkt 6 der Tagesordnung über den Ausschluss des 
Bezugsrechts der Aktionäre bei der Verwendung eigener Aktien gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 

AktG i.V. mit § 186 Absatz 4 Satz 2 AktG 

 

im Zusammenhang mit der ordentlichen Hauptversammlung der 

Deutsche Immobilien Holding Aktiengesellschaft  

am 26. August 2010 

 

 

 

Der Deutsche Immobilien Holding Aktiengesellschaft soll durch Beschluss der Hauptversammlung 
die in § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG eröffnete Möglichkeit gegeben werden, eigene Aktien zu den gesetzlich 
zulässigen Zwecken zu erwerben.  

Neben dem Erwerb über die Börse soll die Gesellschaft auch die Möglichkeit erhalten, eigene Aktien 
durch ein öffentliches an die Aktionäre der Gesellschaft zu richtendes Kaufangebot oder durch die 
öffentliche Aufforderung zur Abgabe eines solchen Angebots zu erwerben. Bei der öffentlichen 
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots können die Adressaten der Aufforderung entscheiden, wie 
viele Aktien und, bei Festlegung einer Preisspanne, zu welchem Preis sie diese der Gesellschaft 
anbieten möchten. Sofern ein öffentliches Kaufangebot überzeichnet ist bzw. im Falle einer 
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots von mehreren gleichwertigen Angeboten nicht sämtliche 
angenommen werden können, muss die Annahme nach Quoten erfolgen. Hierbei soll es möglich 
sein, eine bevorrechtigte Annahme kleiner Offerten oder kleiner Teile von Offerten bis zu maximal 
100 Stück Aktien vorzusehen. Diese Möglichkeit dient dazu, gebrochene Beträge bei der Festlegung 
der zu erwerbenden Quoten und kleine Restbestände zu vermeiden und damit die technische 
Abwicklung zu erleichtern.  

Die Verwendung der erworbenen eigenen Aktien soll in sämtlichen folgenden Fällen unter 
Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre erfolgen können:  

Der Beschlussvorschlag enthält die Ermächtigung, die erworbenen eigenen Aktien durch 
Veräußerung als (Teil)-Gegenleistung im Rahmen von Unternehmenszusammenschlüssen oder zum 
Erwerb von Unternehmen, Beteiligungen an Unternehmen, Unternehmensteilen oder anderen 
Wirtschaftsgütern zu nutzen. Die Gesellschaft wird dadurch in die Lage versetzt, eigene Aktien als 
Gegenleistung im Rahmen von Unternehmenszusammenschlüssen oder im Zusammenhang mit 
dem Erwerb von Unternehmen, Unternehmensteilen oder Beteiligungen an Unternehmen anbieten 
zu können. In solchen Transaktionen wird nicht selten die Gegenleistung ganz oder teilweise in Form 
von Aktien bevorzugt. Die hier vorgeschlagene Ermächtigung soll der Gesellschaft den notwendigen 
Handlungsspielraum geben, sich bietende Gelegenheiten zum Erwerb von Unternehmen, 
Unternehmensteilen oder Beteiligungen an Unternehmen schnell und flexibel sowohl national als 
auch auf internationalen Märkten ausnutzen zu können. Dem trägt der vorgeschlagene Ausschluss 
des Bezugsrechts Rechnung. Bei der Festlegung der Bewertungsrelationen wird der Vorstand darauf 
achten, dass die Interessen der Aktionäre angemessen gewahrt werden. Der Vorstand wird sich bei 
der Bemessung des Wertes der als Gegenleistung gewährten Aktien am Börsenpreis der Aktien der 
Gesellschaft orientieren. Eine schematische Anknüpfung an einen Börsenpreis ist hierbei nicht 
vorgesehen, insbesondere um einmal erzielte Verhandlungsergebnisse nicht durch Schwankungen 
des Börsenpreises in Frage zu stellen. Konkrete Pläne für das Ausnutzen dieser Ermächtigung 
bestehen nicht.  
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Die vorgeschlagene Ermächtigung sieht auch vor, dass die erworbenen eigenen Aktien in anderer 
Weise als über die Börse veräußert werden können, sofern in entsprechender Anwendung von § 186 
Abs. 3 Satz 4 AktG der Verkaufspreis den Börsenkurs der Aktien der Gesellschaft zum Zeitpunkt der 
Veräußerung nicht wesentlich unterschreitet. Diese Voraussetzung trägt dem Gedanken des 
Verwässerungsschutzes der Aktionäre Rechnung. Die endgültige Festlegung des 
Veräußerungspreises für die eigenen Aktien geschieht zeitnah vor der Veräußerung. Der Vorstand 
wird einen eventuellen Abschlag vom Börsenpreis nach den zum Zeitpunkt der Platzierung 
vorherrschenden Marktbedingungen möglichst niedrig bemessen. Diese Ermächtigung versetzt den 
Vorstand in die Lage, das Eigenkapital der Gesellschaft unter Wahrung der Belange der Aktionäre 
flexibel an die jeweiligen geschäftlichen Erfordernisse anzupassen, kurzfristig auf günstige 
Börsensituationen reagieren zu können und insbesondere Aktien gezielt an Kooperationspartner 
auszugeben.  

Angesichts der mit der Veräußerung der Aktien verfolgten Zwecke, die sowohl im Interesse der 
Gesellschaft als auch der Aktionäre liegen, und der Beschränkung des Umfangs ist der 
Bezugsrechtsausschluss sachlich gerechtfertigt und angemessen. 

Zurzeit gibt es keine konkreten Akquisitionsvorhaben, für die eigene Aktien verwendet werden sollen. 
Der Vorstand wird in der jeweils nächsten Hauptversammlung über die Ausnutzung dieser 
Ermächtigung berichten. 

Gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG darf die Summe der zu erwerbenden Aktien 10 Prozent des 
Grundkapitals nicht übersteigen. Dies ist durch eine entsprechende Beschränkung der Ermächtigung 
sichergestellt. 

Der Vorstand soll durch die Hauptversammlung ferner ermächtigt werden, eigene Aktien ohne 
weiteren Hauptversammlungsbeschluss einzuziehen. Die vorgeschlagene Ermächtigung sieht dabei 
entsprechend § 237 Abs. 3 Nr. 3 AktG vor, dass der Vorstand die Aktien auch ohne 
Kapitalherabsetzung einziehen kann. Durch Einziehung der Aktien ohne Kapitalherabsetzung erhöht 
sich der anteilige Betrag der übrigen Stückaktien am Grundkapital der Gesellschaft. Der Vorstand 
wird insoweit ermächtigt, die Satzung hinsichtlich der Anzahl der Stückaktien mit Zustimmung des 
Aufsichtsrats anzupassen. Die Rechte der Aktionäre werden durch eine Einziehung nicht 
beeinträchtigt. 

Der schriftliche Bericht des Vorstands an die Hauptversammlung gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG 
i.V.m. § 186 Abs. 4 Satz 2 AktG ist für die Aktionäre im Internet unter http://www.dih-ag.de/investor-
relations/hauptversammlung-veroeffentlichungen.php zugänglich und wird darüber hinaus auch in 
der Hauptversammlung ausliegen.  

 
 
Delmenhorst, im Juli 2010 
 
Deutsche Immobilien Holding Aktiengesellschaft 
 

Der Vorstand 


